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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG - Gültigkeit der Wahl des Oberbürgermeisters, 
des Rates, der Bezirksvertretungen und des Integrationsrates der Stadt Herne am 

13. September 2020  

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2021 nach Vorprüfung durch den 
Wahlprüfungsausschuss folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Der Einspruch des Herrn Stefan Budde-Siegel wird zurückgewiesen mit der 
Feststellung, dass keiner der unter § 40 Abs. 1 Buchstabe a) bis c) 
Kommunalwahlgesetz (KWahlG) genannten Tatbestände vorliegt. 

2. Der Einspruch des Herrn Armin Wolf wird zurückgewiesen mit der Feststellung, dass 
keiner der unter § 40 Abs. 1 Buchstabe a) bis c) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
genannten Tatbestände vorliegt. 

3. Die Wahl des Oberbürgermeisters vom 13. September 2020 wird gemäß § 40 Abs. 1 
Buchstabe d) in Verbindung mit § 46 b Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig 
erklärt, da keine der in § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG genannten 
Voraussetzungen vorliegen.  
 
Die Wahl des Rates der Stadt vom 13. September 2020 wird gemäß § 40 Abs. 1 
Buchstabe d) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig erklärt, da keine der in § 40 
Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG genannten Voraussetzungen vorliegen.  
 
Die Wahl der Bezirksvertretungen für die Stadtbezirke Wanne, Eickel, Herne-Mitte 
und Sodingen vom 13. September 2020 wird gemäß § 40 Abs. 1 Buchstabe d) in 
Verbindung mit § 46 a Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig erklärt, da keine der 
in § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG genannten Voraussetzungen vorliegen.  

4. Die Wahl des Integrationsrates vom 13. September 2020 wird gemäß § 40 Abs. 1 
Buchstabe d) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig erklärt, da keine der in § 40 
Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG genannten Voraussetzungen vorliegen.  

Nach § 41 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes kann gegen diese Beschlüsse binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben werden. 
Die Klage steht auch der Aufsichtsbehörde zu.  

Nur im Fall der Ungültigkeitserklärung der Wahl durch die Vertretung steht auch einer Partei 
oder Wählergruppe, die keinen Einspruch eingelegt hat, die Klagebefugnis zu. 

Ein Vorverfahren nach dem 8. Abschnitt der Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht statt. 

Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 65 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) in der 
zurzeit gültigen Fassung. 

Herne, den 5. Juli 2021  Dr. Klee (Stadtdirektor)  



 
 

4 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung einer Änderung des 
Regionalen Flächennutzungsplanes (RFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion 

Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen  

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Mülheim an der Ruhr.  

Anstelle des Rates der Stadt Herne hat am 27.04.2021 der Haupt- und Personalausschuss - 
nach Delegation gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) – 
beschlossen: 

1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu 
nehmen, 

2. das Plangebiet der Änderung 41 MH neu abzugrenzen. Die südwestliche Grenze des 
Änderungsbereichs wird um ca. 50 m parallel zur Bundesautobahn (BAB) 40 
zurückgenommen, 

3. auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche Auslegung und Beteiligung der 
öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für das 
Änderungsverfahren 41 MH (Oberheidstraße) zum RFNP durchzuführen:  

 

Der ca. 4,4 ha umfassende Änderungsbereich 41 MH befindet sich im Mülheimer Stadtteil 
Dümpten, an der Grenze zum Stadtteil Heißen. Nordöstlich des Änderungsbereiches liegt 
der Dümptener Friedhof sowie die Stadtgrenze zu Essen. Im Norden wird der 
Änderungsbereich begrenzt durch die Wohnbebauung südlich der Mühlenstraße und im 
Nordosten durch die Oberheidstraße. Im Südwesten verläuft die BAB 40 mit der 
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Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen im Süden. Zwischen Autobahn und Änderungsbereich 
verläuft ein Grünstreifen mit Fuß- und Radweg sowie begleitenden Gehölzbeständen. Im 
nordwestlichen Teil des Änderungsbereichs liegen ein ehemaliger Sportplatz, auf dem sich 
zurzeit noch Flüchtlingsunterkünfte befinden, und ein Parkplatz. Hier ist eine gewerbliche 
Entwicklung vorgesehen. Südlich davon bestehen Gebäude und Spielfelder einer 
Tennisanlage. Im südöstlichen Teil des Änderungsbereiches befinden sich ein 
Gastronomiebetrieb und eine Straßenbahnwendeschleife.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die 
Beteiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i.V.m. § 13 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Nordrhein-
Westfalen (LPlG NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG).  

Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange können innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen zu dem 
ausliegenden Änderungsentwurf abgeben. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die 
Frist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden.  

Im Fall des Änderungsverfahrens 41 MH werden die Planunterlagen für die Dauer von einem 
Monat ausgelegt. Für eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein wichtiger Grund vor 
(Planverfahren ohne besondere Komplexität).  

Die Änderungen des Regionalen Flächennutzungsplanes haben Auswirkungen auf die 
Umwelt. Daher ist im Rahmen des o.g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 ROG i.V.m. 
§ 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt 
worden.  

Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des 
Umweltberichtes, von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfügbar. Darin 
sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und werden öffentlich 
ausgelegt:  

- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; 
Wasser; Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kultur- und Sachgüter, 
Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder 
Katastrophen; Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen  

- Gutachten: Artenschutz  
- Biotopverbund  
- Regionaler Grünzug  
- Waldverlust  
- Bergbauliche Belange  
- Altlasten  
- Luftschadstoffe und Luftreinhalteplanung  
- Kaltluftvolumenstrom, Frischluftzufuhr und Luftaustausch  
- Lärmbeeinträchtigungen BAB 40  
- Passiv planerischer Störfallschutz  
- Höchstspannungsfreileitung   
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Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung, Umweltbericht, und 
Abwägungssynopse) sowie die nach Einschätzung der Gemeinden der 
Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen liegen in der Zeit  
 
   vom 24.08. bis 24.09.2021 (einschließlich)  
 
in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. Während der Geltungsdauer der 
Corona-Schutzmaßnahmen ist in einigen Städten eine Einsichtnahme nur nach telefonischer 
Voranmeldung möglich.  

In der Stadt Herne können sie an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen 
werden:  

Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, Foyer des Gebäudeteils B 
Öffnungszeiten: montags bis freitags: 8:00 – 18:00 Uhr 

Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft 
sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
(http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder 
bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201/88 61-210/-
212) zu erfragen. Auskunft zum Änderungsverfahren erteilen in der Stadt Herne  
 
Fachbereich Umwelt und Stadtplanung: Herr Rogge (Tel. 02323/16 3015) und Frau Quast 
(Tel. 02323/16 3772) 

Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, der Inhalt der Bekanntmachung 
sowie die Beschlussvorlage können auch auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen werden 
und sind zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 

Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht 
können während der Auslegungsfrist bis zum 24.09.2021 (einschließlich) insbesondere 
schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail  

- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle 
Regionaler Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen,  
E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  

- bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Technisches Rathaus 
Langekampstraße 36, 44652 Herne  
E-Mail: joerg-peter.rogge@herne.de  

- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden.  
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
mailto:joerg-peter.rogge@herne.de
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Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. 
Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht 
in das Ergebnis bei der Stadt Herne während der Dienststunden ermöglicht wird.  

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht 
aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.  

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html  

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 
S. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.  
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Herne, den 09.07.2021  
Der Oberbürgermeister  
In Vertretung  
Friedrichs (Stadtrat)  

Öffentliche Bekanntmachung des Einleitungs- und Erarbeitungsbeschlusses sowie 
der frühzeitigen Beteiligung für ein Änderungsverfahren des Regionalen 

Flächennutzungsplanes der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen  

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Essen.  

Anstelle des Rates der Stadt Herne hat am 27.04.2021 der Haupt- und Personalausschuss - 
nach Delegation gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) –
die Erarbeitung der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) und 
die Einleitung des entsprechenden Planverfahrens gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 39 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen:  

46 E Bottroper Straße / Hilgerstraße (Thurmfeld)  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Der Änderungsbereich 46 E befindet sich in Essen nördlich der Innenstadt im Stadtteil 
Nordviertel. Im Norden wird der Änderungsbereich durch den Ökopark Segeroth, im 
nordöstlich angrenzenden Bereich überwiegend durch Kleingewerbe und östlich durch 
vereinzelte Verwaltungsgebäude abgegrenzt. Im Westen reicht der Änderungsbereich bis an 
die Bottroper Straße und im Süden bis an die Grillostraße. Zentrales Ziel der RFNP-
Änderung ist es, auf der derzeit brachliegenden Fläche in der Nähe der Universität Essen in 
Kooperation zwischen Universität und Wirtschaft einen „Forschungs- und 
Innovationscampus“ zu entwickeln.  Neben der Weiterentwicklung der Universität soll das 
Areal in gleichem Maße der Ansiedlung von Unternehmen in Zukunftsmärkten, Einrichtungen 
der Forschung und Lehre sowie Instituten in privater und öffentlicher Trägerschaft dienen.  

Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der 
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist 
nach öffentlicher Bekanntmachung am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt 
gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplans wahr.  

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. 
Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans mit Begründung und 
Umweltbericht) in der Stadt Herne in der Zeit vom 24.08. bis 24.09.2021 (einschließlich) 
öffentlich ausgelegt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in 
einigen Städten eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung möglich.  
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Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden:  

Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, Foyer des Gebäudeteils B 
Öffnungszeiten: montags bis freitags: 8:00 – 18:00 Uhr.  

Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der 
Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) 
zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen 
(Tel.: 0201 88-61210, bzw. 0201 88-61212) zu erfragen.  

Auskunft in der Stadt Herne erteilt: Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Herr Rogge  
(Tel. 02323/16 3015) und Frau Quast (Tel. 02323/16 3772).  

Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr eingesehen werden. Es besteht die Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine 
Stellungnahme abzugeben. Dies kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen 
der Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen.  

Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen  
E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht 
aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.  

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html.  

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer 
Überarbeitung des Vorentwurfs der RFNP- Änderung führen; d.h. Planentwurfsänderungen 
aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen.  
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Herne, den 09.07.2021  
Der Oberbürgermeister  
In Vertretung  
Friedrichs (Stadtrat)  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Öffentliche Bekanntmachung des Einleitungs- und Erarbeitungsbeschlusses sowie 
der frühzeitigen Beteiligung für ein Änderungsverfahren des Regionalen 

Flächennutzungsplanes der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen  

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Herne.  

Anstelle des Rates der Stadt Herne hat am 27.04.2021 der Haupt- und Personalausschuss - 
nach Delegation gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) –
die Erarbeitung der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) und 
die Einleitung des entsprechenden Planverfahrens gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 39 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen:  

47 HER General Blumenthal / ITW Herne  

 

Der Änderungsbereich 47 HER befindet sich in Herne im Stadtteil Eickel und wird im 
Wesentlichen begrenzt im Norden durch die Bahnanlagen der WHE sowie durch die 
Bielefelder Straße, Sennestraße und Kastanienallee. Es handelt sich um die brachliegende 
Fläche des ehemaligen Bergwerks Blumenthal XI und des ehemaligen Kraftwerks Shamrock. 
Auf dieser größten zusammenhängenden Flächenreserve der Stadt Herne wird eine 
gewerbliche Entwicklung mit technologischem Schwerpunkt geplant. Die Gesamtfläche soll 
auf bauleitplanerischer Ebene künftig als Sonderbaufläche / Sondergebiet für spezifische 
gewerbliche Nutzungen und für Hochschule, Bildung, Forschung dargestellt und 
regionalplanerisch gleichzeitig als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASBz) festgelegt werden.  
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Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der 
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist 
nach öffentlicher Bekanntmachung am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt 
gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplans wahr.  

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. 
Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans mit Begründung und 
Umweltbericht) in der Stadt Herne in der Zeit vom 24.08. bis 24.09.2021 (einschließlich) 
öffentlich ausgelegt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in 
einigen Städten eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung möglich.  

Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden:  

Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, Foyer des Gebäudeteils B 
Öffnungszeiten: montags bis freitags: 8:00 – 18:00 Uhr  

Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der 
Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) 
zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen  
(Tel.: 0201 88-61210, bzw. 0201 88-61212) zu erfragen.  

Auskunft in der Stadt Herne erteilt: Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Herr Rogge  
(Tel. 02323/16 3015) und Frau Quast (Tel. 02323/16 3772).  

Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr eingesehen werden. Es besteht die Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine 
Stellungnahme abzugeben. Dies kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen 
der Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen.  

Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen  
E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht 
aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html  

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer 
Überarbeitung des Vorentwurfs der RFNP- Änderung führen; d.h. Planentwurfsänderungen 
aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen.  
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Herne, den 09.07.2021  
Der Oberbürgermeister  
In Vertretung  
Friedrichs (Stadtrat)  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html


 
 

12 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Einleitungs- und Erarbeitungsbeschlusses sowie 
der frühzeitigen Beteiligung für ein Änderungsverfahren des Regionalen 

Flächennutzungsplanes der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen  

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Mülheim an der Ruhr.  

Der Rat der Stadt Herne hat am 29.06.2021 gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 
Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) die Erarbeitung der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
(RFNP) und die Einleitung des entsprechenden Planverfahrens beschlossen:  

48 MH  Sport- und Freizeitanlagen Uhlenhorstweg  

 

Der Änderungsbereich 48 MH befindet sich in Mülheim an der Ruhr im Stadtteil Broich und 
wird im Wesentlichen begrenzt durch die Straßen Uhlenhorstweg im Norden, Broicher 
Waldweg im Westen und Ganghoferweg im Südosten. Die großzügigen Sportanlagen des 
ansässigen Hockey- und Tennisvereins sowie Pferdehaltungs- und Reitanlagen sollen als 
Sport- und Freizeitstandort im RFNP gesichert werden. Gleichzeitig sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich die vorhandenen 
Nutzungen im Sinne einer bestandsorientierten Planung auf den bestehenden Flächen 
angemessen weiterentwickeln können. Gemäß § 35 BauGB scheitern derartige 
Bauvorhaben aufgrund der Lage im Außenbereich bisher an der derzeitigen Wald-
Darstellung im RFNP. Deswegen soll die zeichnerische Darstellung bzw. Festlegung des 
Änderungsbereiches mit dieser Änderung in Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
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„Sondergebiet Freizeit, Erholung und Sport“ / Allgemeiner Siedlungsbereich für 
zweckgebundene Nutzungen „Ferieneinrichtungen und Freizeitanlagen“ geändert werden.  

Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der 
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist 
nach öffentlicher Bekanntmachung am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt 
gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplans wahr.  

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. 
Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans mit Begründung und 
Umweltbericht) in der Stadt Herne in der Zeit vom 24.08. bis 24.09.2021 (einschließlich) 
öffentlich ausgelegt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in 
einigen Städten eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung möglich.  

Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, Foyer des Gebäudeteils B 
Öffnungszeiten: montags bis freitags: 8:00 – 18:00 Uhr.  

Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der 
Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der 
Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) 
zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen  
(Tel.: 0201 88-61210, bzw. 0201 88-61212) zu erfragen.  

Auskunft in der Stadt Herne erteilt Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Herr Rogge  
(Tel. 02323/16 3015) und Frau Quast (Tel. 02323/16 3772).  

Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr eingesehen werden. Es besteht die Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine 
Stellungnahme abzugeben. Dies kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen 
der Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen.  

Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen  
E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht 
aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.  

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer 
Überarbeitung des Vorentwurfs der RFNP- Änderung führen; d.h. Planentwurfsänderungen 
aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen.  
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Herne, den 09.07.2021  
Der Oberbürgermeister  
In Vertretung  
Friedrichs (Stadtrat)  

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Herne - Einziehung der Roehenstraße  

Die Stadt Herne beabsichtigt, das Einziehungsverfahren für die Roehenstraße einzuleiten.  

Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193) 
bekanntgemacht, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben.  

Die einzuziehende Verkehrsfläche ist im beigefügten Lageplan markiert.  

Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung ist auch im Internet unter 
www.herne.de/amtsblatt veröffentlicht.  

Herne, 6. Juli 2021,  Der Oberbürgermeister, in Vertretung, Friedrichs (Stadtrat)  

https://www.herne.de/amtsblatt
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Christian Scheulen  

Letzte bekannte Anschrift: Diedrichstr. 36, 44628 Herne.  

An Herrn Christian Scheulen ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005758 vom 07.07.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 07.07.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Pietrasik, Emilian 

Kazimierz  

Für Herrn Pietrasik, Emilian Kazimierz, kein Aufenthaltsort im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes, liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche 
Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 222 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

 Bescheid vom 08.07.2021, Aktenzeichen 82654895/A1P/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 
(SGV. NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  

Herne, 08.07.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Alessandro Giugno  

Letzte bekannte Anschrift: unbekannt.  

An Herrn Alessandro Giugno ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005761 vom 08.07.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 08.07.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Sinasi Ciloglu  

Letzte bekannte Anschrift: Leni-Rommel-Straße 207 in 44287 Dortmund.  

An Herrn Sinasi Ciloglu ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
02.005759 vom 08.07.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 08.07.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Gendi Krasniqi  

Letzte bekannte Anschriften: Luisenstr. 49, 44628 Herne und Westring 64, 44623 Herne.  

An Herrn Gendi Krasniqi ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
06.005552 und 31.08.01-06.005553 vom 15.03.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht 
zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen ist. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 08.07.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Adrian Lupu  

Letzte bekannte Anschrift: Rumänien.  

An Herrn Adrian Lupu ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
06.000865 und 31.08.01-06.000278 vom 22.04.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht 
zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen ist. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 08.07.2021  



 
 

19 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Tanja Guttmann  

Für Frau Tanja Guttmann, geboren 03.02.1983 in Herne, zuletzt wohnhaft und gemeldet 
Bahnhofstr. 121, 44623 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt Herne, 
Fachbereich Bürgerdienste, Fahrerlaubnisbehörde, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 6 - 9, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 08.07.2021, Aktenzeichen 24/4-Vor-Guttmann  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle Montag und Dienstag in der Zeit von 
8:00 bis 15.30 Uhr Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 
12:00 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 
(SGV. NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  

Herne, 08.07.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Gendi Krasniqi  

Letzte bekannte Anschriften: Luisenstr. 49, 44628 Herne und Westring 64, 44623 Herne.  

An Herrn Gendi Krasniqi ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
06.005552 und 31.08.01-06.005553 vom 15.03.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht 
zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen ist. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 08.07.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Wanne Immo Invest 

GmbH, Geschäftsführerin: Farima Assadi  

Für Firma Wanne Immo Invest GmbH, Geschäftsführerin: Farima Assadi, letzte bekannte 
Anschrift: Hauptstr. 272-274, 44649 Herne, liegt bei der Stadt Herne, 
Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Gewerbeamt, Berliner Platz 9, 
44623 Herne, Zimmer 2.48, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 11.02.2021, Aktenzeichen 44/2-Ste – GUV  

Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (Telefon 02323 16-2674).  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 
(SGV. NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 

Herne, den 12.07.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Bekir Dogan  

Letzte bekannte Anschrift: Am Knie 14, 44627 Herne.  

An Herrn Bekir Dogan ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
02.005769 vom 13.07.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 13.07.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Stanley Ehigiator  

Letzte bekannte Anschrift: Via Fratelli Baniera 27, Crotone – Italien.  

An Herrn Stanley Ehigiator ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005772 vom 13.07.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 13.07.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Tommy Kirchhof  

Letzte bekannte Anschrift: 44623 Herne, Bochumer Str. 23.  

An Herrn Tommy Kirchhof ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
06.000326 vom 14.07.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen ist. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 14.07.2021  
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